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Infoblatt J4: Hundereglemente 
Zusammenstellung der gemeindlichen Erlasse bezüglich Hundehaltung mit 
besonderer Berücksichtigung der Leinengebote 
 

Gemeinde Erlass Auszug aus dem Inhalt 

● Baar 
www.baar.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer (Hundereglement) 
vom 19. Juni 1980 

Art. 21 (Auszug) 
Hunde müssen an der Leine geführt und dürfen 
nicht laufen gelassen werden: 
… 
● in Wäldern und im unmittelbaren Waldbereich 

(Ausnahme: Jagdhunde während der Jagd); 
● zur Nachtzeit. 

Art. 22 

Läufige, bissige und kranke Hunde sind stets an-
zuleinen. Bissige Hunde müssen überdies einen 
Maulkorb tragen. 

● Cham 
www.cham.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer (Hundereglement) 
vom 11. November 1996, in 
Kraft seit 1. Januar 1997 

§ 10 Allgemeines – Abs. 2 
Hunde dürfen während der Vegetationszeit nicht 
in landwirtschaftlichen Kulturen laufengelassen 
werden. 

● Hünenberg 
www.huenenberg.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer (Hundereglement) 
Ausgabe Januar 2009 

Art. 7 Allgemeines – Abs. 2 
Hunde dürfen während der Vegetationszeit nicht 
in landwirtschaftlichen Kulturen laufengelassen 
werden. 

Art. 8 Leinenpflicht  (Auszug) 

Hunde müssen wie folgt an der Leine geführt 
werden: 

… 

● in Naturschutzgebieten. 

● Menzingen 
www.menzingen.ch 

Kein Hundereglement – 

● Neuheim 
www.neuheim.ch 

 

Richtlinien für die Entrichtung 
der Hundesteuer vom 18. De-
zember 2006 

Keine Richtlinien zur Hundehaltung 
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Gemeinde Erlass Auszug aus dem Inhalt 

● Oberägeri 
www.oberaegeri.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer  
vom 7. Dezember 1992 

Art. 12 Besondere Pflichten  (Auszug) 
Hunde müssen an der Leine geführt werden und 
dürfen nicht frei laufen gelassen werden: 
… 
● in Wäldern und an Waldrändern; 
● zur Nachtzeit. 

Art. 13 Leinenzwang, Maulkorb 

Läufige, bissige und kranke Hunde sind stets an-
zuleinen. Bissige Hunde müssen überdies einen 
Maulkorb tragen.  

● Risch 
www.gemeinderisch.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer vom 27. April 1982 

Art. 21 Leinenpflicht (Auszug) 
Hunde müssen an der Leine geführt und dürfen 
nicht frei laufen gelassen werden: 

… 

● in Wäldern und im unmittelbaren Waldbereich 
(Ausnahme: Jagdhunde während der Jagd); 

● zur Nachtzeit; 

… 

Art. 22 Leine/Maulkorb 

Läufige, bissige und kranke Hunde sind stets an-
zuleinen. Bissige Hunde müssen überdies einen 
Maulkorb tragen. 

● Steinhausen 
www.steinhausen.ch 

Reglement über das Halten von 
Hunden und die Erhebung der 
Hundesteuer vom 13. Mai 1975 

§ 9 

In Wäldern und an Waldrändern sowie zur Nacht-
zeit im Freien müssen Hunde an die Leine gelegt 
werden. Die Bestimmungen des Jagdgesetzes 
bleiben vorbehalten. 

● Unterägeri 
www.unteraegeri.ch 

Kein Hundereglement – 

● Walchwil 
www.walchwil.ch 

Kein Hundereglement – 

● Zug 
www.stadtzug.ch 

Kein Hundereglement – 

keine Gewähr auf Vollständigkeit Stand Februar 2011 


